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Frohe und gesegnete Ostern 2019 
Auch in diesem Jahr können wir uns bis 
Ende April wieder am bunt geschmückten 
Osterbrunnen vor dem Hartheimer 
Rathaus erfreuen. Kunst im Dorf lässt den 
„neuen“ Brauch nun schon zum fünften 
Mal aufl eben. Herzlichen Dank an die 
Organisatorin Frau Althauser sowie an 
alle Künstler und Helfer. 

Im Namen des Gemeinderates, 
der Gemeindebediensteten sowie 
persönlich wünsche ich Ihnen ein frohes 
Osterfest und erholsame Feiertage im Kreise 
Ihrer Familien. 
Genießen Sie das schöne und 
frühlingshafte Osterwetter. 
Den Kindern wünsche ich gut gefüllte 
Osternester und schöne Ferientage. 

Ein herzlicher Ostergruß  

Ihr Stefan Ostermaier
Bürgermeister
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Konfirmation 2019
Geh nicht nur die glatten Straßen.

Geh Wege, die noch niemand ging,
damit du Spuren hinterlässt

und nicht nur Staub.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Am Sonntag den 07.04.2019 konnten 
insgesamt 8 junge evangelische Christen 
aus der Kirchengemeinde Mengen-Hart-
heim das Fest der Konfirmation in der 
evangelischen Kirche in Mengen feiern. 

Zu diesem besonderen Tag wünschen 
wir allen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden, insbesondere den sechs 
Jugendlichen aus unserer Gemeinde, 
alles Gute und Gottes Segen. Findet 
euren ganz eigenen Weg durch das 
Leben - mit Freude, Mut, Begeiste-
rung und viel Zufriedenheit.

Die diesjährigen Konfirmanden aus der 
Gemeinde Hartheim: Leon-Andre Brand, 
Julia Blötscher, Lenara Ehret, 
Carolin Famulla, Selina Steininger und 
Nicole Wagner.
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80. Geburtstag von Gemeindemitarbeiterin 
Helga Pfrengle

Bürgermeister Ostermaier hatte in der vergangenen Woche die be-
sondere Ehre, Frau Helga Pfrengle, die Glückwünsche zu ihrem 80ten 
Geburtstag am 07.04.2019 zu überbringen. Frau Pfrengle ist eine der 
wenigen Jubilare, die gleichzeitig noch aktiv als Mitarbeiterin bei der 
Gemeinde beschäftigt ist. Seit etlichen Jahren ist sie als Putzkraft 
im Bauhof tätig und hält den Laden für die Männerwirtschaft dort 
sauber. Frau Pfrengle kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, 
hat es aber schon in sehr jungen Jahren „in den Schwarzwald“ nach 
Hartheim verschlagen. Nach etlichen Umzügen innerhalb Hartheims 
und einem kurzen Gastspiel in Ehrenkirchen, ist sie nun seit vielen 
Jahren in der Belchenstraße heimisch, wo Sie sich sehr wohlfühlt. Wir 
hoffen auf viele weitere Begegnungen im Bauhof oder innerhalb der 
Gemeinde und wünschen Frau Pfrengle alles erdenklich Gute, Zu-
friedenheit und vor allem Gesundheit.

Änderung Redaktionsschluss 
Der Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt der 18. KW ändert 
sich durch den Feiertag am 1. Mai von Freitag auf Donnerstag, den 
25.04.2018 10.00 Uhr.

Bitte beachten

Sirenenprobe in der Gemeinde Hartheim am 
Rhein sowie den Ortsteilen Bremgarten und 
Feldkirch
In der Gemeinde Hartheim am Rhein, sowie allen Ortsteilen, fin-
det zeitgleich mit den Gemeinden Bollschweil, Ehrenkirchen, Bad 
Krozingen und Sölden am

Samstag, den 27. April 2019 ab 11.00 Uhr
eine Sirenenprobe statt.

Durch diesen Probebetrieb soll die Funktionsfähigkeit der Sirenen 
überprüft werden, damit eine Alarmierung im Großschadensfall ge-
währleistet werden kann.
Außerdem dient der Probebetrieb der Unterrichtung unserer Ein-
wohnerinnen und Einwohner über die Sirenensignale.
Zunächst ertönt für eine Minute ein Heulton.
Dies ist das Signal für den „Beginn der Sirenenübung“.
Im Anschluss daran folgt, etwas zeitversetzt, ein auf- und abschwin-
gender Heulton von etwa 1 Minute.
Dieses Signal bedeutet, dass eine „Großschadenslage“ eingetreten 
ist und die Bevölkerung die Rundfunkgeräte einzuschalten solle um 
Informationen zu erhalten.
Darauf folgt ein Dauerton von einer Minute, welcher für 2 x 12 Se-
kunden unterbrochen wird. Dieses Signal bedeutet „Feuerarlarm“.
Gegen 11.30 Uhr ertönt erneut ein Dauerton von einer Minute – hier-
mit wird über die „Entwarnung“ informiert.
Eine Übersicht über die Bedeutung der verschiedenen Sirenensigna-
le, sowie die damit verbundenen Verhaltensweisen können Sie der 
nachfolgenden Übersicht entnehmen.

Ihre Gemeindeverwaltung Hartheim am Rhein

APOTHEKEN [  ]
Apotheken-Plan vom 18.04. 
bis 25.04.2019   
18.04.2019    
 Bad-Apotheke, Bad Krozingen  
     
19.04.2019    
St. Trudpert-Apotheke, Münstertal 
Werder-Apotheke, Müllheim  

20.04.2019    
Stadt-Apotheke, Staufen  
     
21.04.2019    
Bad-Apotheke im Paracelsushaus 
Bad Krozingen  
   
22.04.2019    
Kirchberg-Apotheke, Ehrenkirchen 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg  

23.04.2019    
Rebland-Apotheke, Wolfenweiler 
Hense´sche-Apotheke, Badenweiler  
     
24.04.2019    
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Blauen-Apotheke, Schliengen  
   
25.04.2019    
Batzenberg-Apotheke, Schallstadt 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler

 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Sirenensignale

 Rundfunkgerät einschalten
 - auf Durchsagen achten -

1 Minute Heulton

 Sie werden über Art und Ausmaß
 eines Unfalls, einer Katastrophe oder
 eines sonstigen wichtigen Ereignisses
 informiert und bekommen gezielte
 Verhaltenshinweise.

 Feueralarm

1 Minute Dauerton
(2 x 12 Sek. unterbrochen)

 Entwarnung
1 Minute Dauerton

___________________________________________________

Verhalten bei Sirenenalarm
Achten Sie auf Rundfunkdurchsagen. Befolgen Sie die Anordnun-
gen der Behörden.

Informieren Sie auch Ihre Nachbarn über die Durchsagen und An-
ordnungen.

Helfen Sie Ihren Nachbarn

Telefonieren Sie nur, falls nötig. Fassen Sie sich kurz.

Sind Sie selbst und Ihre Nachbarn von Schäden nicht betroffen:
Bleiben Sie dem Schadensgebiet fern.
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Gemeinde 
Hartheim am Rhein 
 

Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
für die Wahl des Gemeinderats, des Ortschaftsrats, des Kreistags 
sowie die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 26. Mai 2019 
 

Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
gleichzeitig finden in der Gemeinde Hartheim am Rhein die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats, Wahl der 
Ortschaftsräte, sowie Wahl des Kreistags statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen - für die Wahlbezirke der Gemeinde Hartheim am 
Rhein werden in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme, beim Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, Rathaus, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim am 
Rhein, Zimmer Nr. 6, bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats – Ortschaftsrats  
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ort-
schaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung 
haben. 

 

2.2 Wahl des Kreistags  
 Personen, die ihr Wahlrecht  für die Wahl des Kreistags -  
 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 

dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlas-
sen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs 
oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis, sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. 
Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er 
seine Hauptwohnung verlegt hat. 

 

2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftli-
chen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Er-
klärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis zum 
Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, Rathaus,  
Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim am Rhein, eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, Rathaus, Feldkircher 
Str. 17, 79258 Hartheim am Rhein, Zimmer Nr. 6, bereit. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt  Hartheim am Rhein, 
Rathaus, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim am Rhein, Zimmer Nr. 6, Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. 
einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 5. Mai 2019 eine Wahlbenach-
richtigung. 
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Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des im Wahl-
schein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl wählen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-

zeichnis  
 Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis zum 5. Mai 
2019 versäumt hat, 

 Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 5. Mai 2019 
versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur 
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 bei den Kommunalwahlen 

die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur 
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 

 bei der Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 EuWO entstanden ist; 
bei den Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 KomWG ent-
standen ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteramtes ge-
langt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  

24. Mai 2019, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, Rathaus, Feldkircher Str. 17, 79258 Hart-
heim am Rhein, Zimmer Nr. 6, mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 angegebenen 

Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen 
roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefum-
schlag.  

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merk-
blatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 
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Schablonen für sehbehinderte und  
blinde Menschen
Zur Wahl der Abgeordneten des 9. Europäischen Parlaments in der 
Bundesrepublik Deutschland am 26. Mai 2019 sind alle Wahlberech-
tigten zur Stimmabgabe aufgerufen.
Wie kann die Stimme unabhängig von fremder Hilfe abgegeben 
werden, wenn man wegen schlechten Sehens die Wahlunterlagen 
selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Europawahl bieten die 
Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung 
von sogenannten Stimmzettelschablonen an. Die Stimmzettelscha-
blone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die Felder für das „Kreuz-
chen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf der Schablone sind in 
großer tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. Zusammen mit 
der Schablone wird - ebenfalls kostenlos
- eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handelsüblichen 
CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird die Benutzung 
der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des Stimmzettels 
vollständig aufgesprochen.
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, die 
sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die Schablo-
ne und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtlichen 
Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbehindertenver-
bänden an unter Telefon: 0761/36122.

ABFALLTERMINE

Nächste Leerungen 
Gelber Sack                          20.04.2019 
Biomülltonne                    23.04.2019
 

Die Abfallwirtschaft Landkreis  
Breisgau-Hochschwarzwald informiert:   
Müllsackverkaufsstellen in Hartheim   
Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 3,00 
EUR erwerben: 

Hartheim -  Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25 
 -  Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22   
Bremgarten -  Getränkelädele „Zum Durstlöscher“, 
     St. Stephanusstraße 2     

Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALB, Frau Brenn, Tel. 0761/2187-8823   

7.1 Briefwahl für die Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag mit dem Aufdruck „Stimmzettelumschlag für die Briefwahl bei der Eu-

ropawahl“, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die Europawahl“ und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschlag/Stimmzettelumschläge 5) für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck "Wahlbrief für die kommunale Wahl". 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und den Wahl-
scheinen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingehen. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe 
absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbriefe für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. 

 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 

Hartheim am Rhein, den 18. April 2019 
 

 
Bürgermeisteramt 

 
gez. Bernd Wirbel, Vorsitzender Gemeindewahlausschuss 
 



     DONNERSTAG, 18. APRIL 2019 | 7Mitteilungsblatt der Gemeinde Hartheim

FUNDSACHEN

Folgende Fundsachen wurden im Fundbüro der Gemeinde Hart-
heim abgegeben:
•	 verschiedene Schlüsselbunde/einzelne Schlüssel
•	 Kinderjacke blau/gelb
•	 Regenschirm blau/schwarz
•	 Regenschirm schwarz gemustert
•	 Wollmütze orange/grau
•	 Sonnenbrille schwarz „polarizer“
•	 Sonnenbrille schwarz „Alpina“
 
Wenn Sie etwas verloren oder gefunden haben, setzen Sie sich bit-
te mit Frau Günther, Tel.: 07633/9105-18, guenther@hartheim.de, in 
Verbindung. 
  

  

 AMTLICHE NACHRICHTEN

ELSTER – die elektronische Steuererklärung 
gewinnt immer 
mehr an Bedeutung   
Mitte März starteten die Finanzämter mit der Bearbeitung der Ein-
kommensteuererklärungen für das Jahr 2018. Dabei setzen immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger auf die elektronische Steuererklärung 
ELSTER. 

„Mit der Nutzung der digitalen Dienste der Steuerverwaltung kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger mühelos und ganz bequem mit 
dem Finanzamt kommunizieren“, erläutert Andrea Heck, Präsidentin 
der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. „Bereits zwei Drittel der Bürge-
rinnen und Bürger in Baden-Württemberg reichen ihre Einkommen-
steuererklärung digital ein. Und immer mehr von ihnen nutzen dafür 
MEIN ELSTER, ein plattformunabhängiges, personalisiertes und bar-
rierefreies Produkt, das eine möglichst flexible Bearbeitung der eige-
nen Steuererklärungen und Anträge ermöglicht“, so die Präsidentin. 

Mein ELSTER bietet neben der Möglichkeit, Steuererklärungen ein-
zureichen, auch verschiedene elektronische Anträge und Mitteilun-
gen, die an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden können. 
Auch Einsprüche lassen sich mit Mein ELSTER elektronisch einlegen.  
Nach der Registrierung bei Mein ELSTER können die Bürgerinnen und 
Bürger schnell und sicher ihre steuerlichen Belege abrufen und ihre 
aktuellen Lohnsteuerabzugsmerkmale einsehen. „Durch die direkte 
Eingabemöglichkeit im Browser geht das Erstellen der eigenen Steu-
ererklärung deutlich schneller. Darüber hinaus entfällt auch der Auf-
wand, sich Papiervordrucke zu besorgen, die Bürgerinnen und Bürger 
können somit auch etwas für die Umwelt tun“ betont die Präsidentin. 

Die bisher ebenfalls angebotene Steuersoftware „ELSTERFormular“ 
wird letztmalig für die Steuererklärung des Jahres 2019 zur Verfü-
gung stehen. 

„Die Menschen sollten daher keine Zeit verlieren und sofort umstei-
gen. Mit nur einem Klick können die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Daten komfortabel nach Mein ELSTER exportieren und dort wie ge-
wohnt für eine Datenübernahme verwenden“, unterstreicht Heck die 
Anstrengungen der Steuerverwaltung, die elektronische Abgabe von 
Steuererklärungen noch einfacher und komfortabler zu gestalten. Die 
Registrierung ist jederzeit unter https://www.elster.de möglich. 
 
 
 

 FREIWILLIGE FEUERWEHR

FFW - ABTEILUNG HARTHEIM

Abteilung Hartheim am Rhein  

44 Jahre Waldputzede der FFW Hartheim am 
Rhein 
Wie jedes Jahr fand am 30.März 2019 die Waldputzde der Freiwil-
ligen Feuerwehr Abteilung Hartheim statt. Vor 44 Jahren wo noch 
niemand an den Umweltschutz gedacht hatte, entschloss sich die 
Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Hartheim durch eine Waldputzde 
sich in die Gemeinde einzubringen. 

Bis heute wurde an der Tradition festgehalten, weil es auch die Ka-
meradschaft stärkt. Tatkräftige Unterstützung bei der Waldputzde 
erhielte die aktive Mannschaft durch die Kameraden der Altersabtei-
lung der Abtl. Hartheim. 
  
Ihre Freiwillige Feuerwehr Hartheim am Rhein 
  
Joachim Faller 
Abteilungskommandant 

Bilder privat 
 
 
 

Werte unseres Wassers  
Härtegrad*dH Härtebereich (Waschmittel) Nitratgehalt mg/l
13,4 2,38 / mittel 25,6
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 ALEMANNENSCHULE HARTHEIM

„Kreatives“ Jobangebot
Wir suchen Unterstützung fûr den Nachmit-
tagsbereich an unserer Ganztagsgrundschule.

Arbeiten Sie gerne mit Kindern und/oder ha-
ben Sie ein Hobby, das Sie in unsere Kreativ-
angebote einbringen möchten? Dann melden 
Sie sich bitte bei uns.

Ihr Einsatz kann in der Woche am Montag, Dienstag oder Mittwoch 
von 13:15 bis 14:15 Uhr in der Lernzeit und/oder von 14:15 bis 15:50 
Uhr für ein Kreativangebot sein, das aus dem musischen, künstleri-
schen, hauswirtschaftlichen oder sportlichen Bereich ist. Es handelt 
sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, die auch entlohnt wird.

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden.
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de oder 07633-910550
 
  

 MUSIKSCHULE MARKGRÄFLERLAND E.V.

Kurs in Musiktheorie, Rhythmik und  
Gehörbildung 
Die Musikschule Markgräflerland e.V. bietet diesen Kurs für alle Inte-
ressenten an.
Wo: in Heitersheim, Johanniterschule (Grundschule) EG
Wann: donnerstags18.15 bis 19.45 Uhr
am: 16.5./23.5./27.6./4.7./11.7./18.7.
Treffpunkt für den ersten Termin (16.Mai) ist um 18.15h im EG der 
Schule, linker Eingang.
Anmeldeschluss: Montag, 6.Mai 2019
Im Kurs werden Kenntnisse zu Musiktheorie, Rhythmik und Gehör-
bildung vermittelt, angelehnt an das Unterrichtswerk des Bundes 
deutscher Blasmusikverbände (BDB) zur Vorbereitung auf die Prü-
fung zum Leistungsabzeichen Bronze.
Prüfungsinhalte: Gehörbildung & Rhythmik unter https://goo.
gl/4DgMi3; Musiklehre https://goo.gl/UEyrq5
Der Kurs richtet sich an alle Musiker. Neben Bläsern und Schlagzeu-
gern sind auch Streicher, Pianisten, Sänger und Gitarristen herzlich 
willkommen!
Dozentin des Kurses: Karina Schlupf, Musiklehrerin
Wir verwenden das für die Prüfungsordnung des Bundes Deutscher 
Blasmusikorchester (BDB) bestimmte Werk von Michael Stecher:
„ Musiklehre, Rhythmik, Gehörbildung - Band 1 “ ISBN 9789043135504.
Das Buch kann am ersten Termin zum Preis von 25,- € erworben wer-
den (Überweisung), dafür ist jedoch ein Vermerk auf der Anmeldung 
notwendig.
Eine Prüfung kann nur in einem dem BDB angehörigen Musikver-
band abgelegt werden, nicht aber bei Musikschule Markgräflerland. 
Die Musikschule Markgräflerland übernimmt keine Prüfungsanmel-
dungen zu den BDB-JMLA - Prüfungen für Sie.
Kursgebühr: 20,- € (Schüler der Musikschule) oder
40,- € (derzeit nicht Schüler an der Musikschule Markgräflerland).
Kontoverbindung: IBAN : DE66 6835 1865 0008 0282 76
Info und Anmeldung: Musikschule Markgräflerland 
Tel . 07635-8246881 
Mail : musikschule@musik-markgraeflerland.de 
Für die Anmeldung benötigen wir: 
Name, Vorname des/der Teilnehmers/Teilnehmerin 
Adresse 
Telefon und Mailadresse 
Alter
Name Erziehungsberechtigte/r
Bitte dringend beachten: Nur bis zum 6. Mai angemeldete Interes-
senten können teilnehmen. Um erfolgreich zu sein ist es wichtig, je-
den oben angegebenen Termin wahrzunehmen. 

 VEREINSNACHRICHTEN

RHEINGEISTER

Rheingeister Hartheim e.V. 
  
Einladung zur Jahreshauptversammlung    
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am    
Freitag, den 26.04.2019 um 19:33 Uhr, Restauration Kling   
laden die Rheingeister Hartheim alle Mitglieder, Freunde und Gön-
ner des Vereins recht herzlich ein.  
  
Tagesordnung:    
1.   Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden  
2.    Totengedenken 
3.   Tätigkeitsbericht des Schriftführers  
4.   Tätigkeitsbericht des Kassierers  
5.   Kassenprüfungsbericht 
6.    Entlastung des Kassierers 
7.   Entlastung der Vorstandschaft  
8.   Wünsche, Anträge und Sonstiges 
  
Anträge für die Jahreshauptversammlung müssen spätestens 3 Tage 
vor dem Versammlungs-termin beim Vorstand eingehen.  
  
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen.  
  
Mit närrischen Grüßen    

Rheingeister Hartheim e.V.  
  
 

SPORTVEREIN BREMGARTEN

Generalversammlung  
Einladung 
Die diesjährige Generalversammlung des SV Bremgarten e.V. 1949 
findet am Freitag, den 26. April 2019 um 20.00 Uhr
in unserem Clubheim statt. 
 
Die Tagesordnungspunkte: 
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Hermann Geng 
2.  Totenehrung 
3.  Tätigkeitsbericht 
4.  Rechenschaftsbericht 
5.  Bericht der Kassenprüfer 
6.  Bericht des Jugendleiters 
7.  Aktuelles / Aktiver Spielbetrieb 
8.  Entlastung der Gesamtvorstandschaft 
9.  Bestellung eines Wahlleiters 
10.  Neuwahlen folgender Vorstandsmitglieder:

• 1. Vorstand 
• Rechner 
• 4 Beisitzer

11.  Bestätigung des Jugendleiters 
12.  Bestellung der Kassenprüfer 
13.  Sonstiges, Wünsche und Anträge

(Anträge sind bis 1 Woche vor der Versammlung beim 1. Vor-
sitzenden schriftlich einzureichen)

14.  Ehrungen 
 
Im Namen der Vorstandschaft.
 
Hermann Geng 
1. Vorstand 
 
 

„Kreatives“ Jobangebot 
 

Wir suchen Unterstützung  
für den Nachmittagsbereich  
an unserer Ganztagsgrundschule. 

 
Arbeiten Sie gerne mit Kindern und/oder haben Sie ein Hobby, das 
Sie in unsere Kreativangebote einbringen möchten? Dann melde 
Sie sich bitte bei uns. 
 
Ihr Einsatz kann in der Woche am Montag, Dienstag oder Mittwoch 
von 13:15 bis 14:15 Uhr in der Lernzeit und/oder von 14:15 bis 15:50 
Uhr für ein Kreativ-angebot sein, das aus dem musischen, 
künstlerischen, hauswirtschaftlichen oder sportlichen Bereich ist. Es 
handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, die auch entlohnt 
wird. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de oder 07633-910550 
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SPORTVEREIN HARTHEIM

Am Samstag, den 12.05. trifft die SG auf den FC 
Steinenstadt auf dem Sportplatz in Steinenstadt 
Spielbeginn 2. Mannschaft 16:00 Uhr 
Spielbeginn 1.Mannschaft 18:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Unterstützung unserer Fans. 
  
 

TENNISCLUB

Mitgliederversammlung   
am Freitag, dem 26. April 2019, 
um 20.00 Uhr, ins Clubheim des TC Hartheim 
ein. 

Unsere Tagesordnung:   
1.  Begrüßung 
2.  Jahresberichte 
 a.) Sportwart 
 b.) Jugendwartin  
 c.) 1. Vorsitzender 
3.  Kassenbericht der Schatzmeisterin 
4.  Bericht der Kassenprüfer 
5.  Entlastung der Schatzmeisterin 
6.  Entlastung der Vorstandschaft 
7.  Wahl der gesamten Vorstandschaft 
8.  Wahl der Kassenprüfer 
9.  *Anträge / Sonstiges   
  
*  Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich zu stellen und 
müssen drei Tage vor der Versammlung dem Vorstand vorliegen. An-
träge zum Wohle des Clubs können während der Versammlung zum 
Beschluss vorgelegt werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen der gesamten Vorstandschaft 
  
Hans-Joachim Rheia, 1. Vorsitzender 
  
PS: Das Clubheim ist ab 19.00 Uhr geöffnet und es gibt auch eine 
Kleinigkeit zu Essen. 
 
  

TURNVEREIN HARTHEIM

Einladung zur Mitgliederversammlung  
Zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung 
am:  Freitag, den 10. Mai 2019 um 19.30 Uhr, 
Einlass ab 19.00 Uhr 
im:  Cafe Müller, Bachstraße 10 in 79258 Hartheim Feldkirch 
laden wir herzlich ein. 

Tagesordnung 
1.   Eröffnung der Versammlung und Begrüßung durch die 
 1. Vorständin 
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 
 Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung. 
3.   Genehmigung der Tagesordnung 
4.   Berichte über die Vereinsarbeit und Aussprache über die 
 Berichte 
5.   Bericht der Kassenwartin und der Kassenprüfer, Aussprache 
 und Entgegennahme des Jahresberichts über das abgelaufene 
 Geschäftsjahr 
6.   Entlastung von Vorstand und Kassenwartin 

7.   Wahlen 
7.1   des 2. Vorstands / der 2. Vorständin 
7.2   des/der 2. Kassenwart(in) 
7.3   des/der Pressewart(in) 
7.4   der Kassenprüfer 
8.   Ehrung von langjährigen Mitgliedern 
9.   Anträge nach § 16 Nr. 2 der Satzung 
10.   Verschiedenes 
 
Auf Eure Teilnahme freut sich 
der Vorstand 
 
 

Unser Kursangebot an alle – für mehr Fitness: 

Funktionales Zirkeltraining im Freien mit Julia Köhn 
... ein abwechslungsreiches, zeitsparendes, effektives Ganzkör-
pertraining. 
Es steigert in kurzer Zeit die Kraft, Koordination, Kondition und 
Fettverbrennung. 
Da die Übungen je nach Trainingsstand individuell in Schwie-
rigkeitsgrad und Tempo variiert werden können, ist das Zirkel-
training ideal für Frau und Mann, Trainierte und Untrainierte. Es 
richtet sich an jeden, der sich mal wieder so richtig anspornen 
möchte und Bewegung an der frischen Luft dem Training in der 
Halle vorzieht. 
Alle Interessierten sind zum ersten Termin am 02. Mai 2019 
herzlich eingeladen. 
Wann:  10 Termine im Mai / Juni / Juli, 
 donnerstag von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, 
 außer in den Schulferien und an Feiertagen; 
Wo:  in Hartheim hinter der Rheinhalle/Schulsportplatz 
Kosten:  25,00 Euro für 10 Termine; 
 für unsere Mitglieder kostenlos. 
Interessierte dürfen sich gerne melden: 
Mail: 1.vorstand@tv-hartheim.de  Tel.: 07633/949893

 

  
 

SALMEN-VEREIN

Samstag, 27. Januar
Beginn 15h00 und 20h00 Eintritt 10,-€ 
Theatergruppe Bremgarten:  Drei Weiber und ein Gockel
(Komödie in 3 Akten von Erich Koch) 

Das Osterstück der Theatergruppe spielt auf 
dem Hof von Oma Frieda, wo Männer nicht 
gern gesehen sind. Als ein Gewitter aufkommt, 
flüchten sich Tom und Ingo, Kuno, Anni und die 
robuste Nachbarin Gunda aus verschiedenen 
Gründen zu Frieda. Das Gewitter ist heftig und 
zwingt die Schicksalsgemeinschaft, gemein-
sam die Nacht zu verbringen.

Es wird sich verliebt, verkleidet, verführt und dass am Ende alles gut 
wird, versteht sich von selbst. 
  
Es wird zwei Vorstellungen geben, eine um 15 Uhr und eine um 20 
Uhr. Karten (10€) gibt es auf www.salmen-hartheim.de oder sonn-
tags von 17 - 19 Uhr im Salmen. 
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 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE 
Donnerstag, 18. April, Gründonnerstag 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
19:30 Uhr Gemeinsame Feier des letzten Abendmahls Jesu 

(GD, TD) „Mensch wo bist du – Glaubst du an die Liebe?“ 
mitgestaltet vom Kirchenchor Hartheim 

 anschl. Betstunden in den Gemeinden 
  
Freitag, 19. April, Karfreitag, Fast- und Abstinenztag 
St. Stephan, Bremgarten 
10:00 Uhr Kinderkreuzweg (SH) 
St. Martin, Feldkirch 
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie (GD)
 „Mensch wo bist du – kannst du hoffen trotz Leid?“ 
  
Samstag, 20. April 
St. Stephan, Bremgarten 
21:00 Uhr Feier der Auferstehung (GD) „Mensch wo bist du – Du 
 nimmst teil an der Auferstehung!“  mitgest. vom 
 Kirchenchor Hartheim 
  
Sonntag, 21. April, Ostersonntag, Hochfest der Auferstehung 
des Herrn 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
10:30 Uhr Eucharistiefeier (TD) mitgest. vom Kirchenchor 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Rosenkranz 
  
Montag, 22. April, Ostermontag 
St. Stephan, Bremgarten 
10:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
10:30 Uhr Eucharistiefeier (AR) 
 Renate Schmidt 
18:30 Uhr Rosenkranz 
  
Dienstag, 23. April 
St. Martin, Feldkirch 
keine  Eucharistiefeier 
 
Mittwoch, 24. April 
St. Stephan, Bremgarten 
keine  Eucharistiefeier 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Rosenkranz 
  
Donnerstag, 25. April 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD) 

Hubert Gutmann 5. Todestag / Helmut Zipfel / Josef u. 
Karoline Herzog, Eltern u. Geschwister 

  
Freitag, 26. April 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Rosenkranz 
  
Samstag, 27. April 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
17:00 Uhr Abendgebet der Kommunionfamilien zur 
 Einstimmung auf den Festtag (PZ) 
  

Sonntag, 28. April  2. Sonntag der Osterzeit - Weißer Sonntag 
Kollekte: Diasporaopfer der Erstkommunionkinder 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
10:00 Uhr Eucharistiefeier mit Erstkommunion (PZ) 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
SAKRAMENTE 
Taufe 
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten: 
Zunächst besuchen Sie das Taufseminar, danach erfolgt das persön-
liche Gespräch mit dem Taufspender. 
Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr im 
Albaneum, Bad Krozingen statt: 
•	 11. Mai
•	 8. Juni 
Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeeinheit. 
Zur Anmeldung der Taufe bringen Sie bitte eine Geburtsurkunde des 
Täuflings mit. 

Krankenkommunion 
Wer für sich oder seine Angehörigen die Krankenkommunion 
wünscht, meldet sich bitte 
für Hartheim bei Frau Brigitte Sedelmeier   Tel: 2128 
für Bremgarten bei Frau Traudel Graß  Tel: 14113 
für Feldkirch bei Frau Gabi Faller  Tel: 14815 
oder im Pfarrbüro 
  
Sakrament der Buße 
Beichtgelegenheit 
Jeden Samstag 17:45 Uhr in St. Alban Bad Krozingen 
 
KONTAKTDATEN 
Pastorale Mitarbeiter  
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633 / 908949-0 
  g.disch@kath-bk-ha.de 
Koop. Dr. Peter v. Zedtwitz (PZ)   07633 / 94884-0
  p.zedtwitz@kath-bk-ha.de 
Vikar Arul Arockiasamy (AR) 07633 / 9232944 
  a.arockiasamy@kath-bk-ha.de 
Gem.Ref. Ulrike Dondrup (DU)    07633 / 908949-17   
  u.dondrup@kath-bk-ha.de 
Past.Ref. Bernhard Huber (BH)   07633 / 92310-40 
  bhuber@kath-dbn.de 
Past.Ref. Georg Klingele (GK)    07633 / 908949-19 
  g.klingele@kath-bk-ha.de 
Diakon Josef Kwoßek (KW) 07634 / 553130 
  josefkwossek@gmx.de 

Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim: 
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de 
Homepage:  www.kath-bk-ha.de 
  
Büro Hartheim 
Kirchstr. 1, 79258 Hartheim  
Telefon 07633/94 88 40  
Fax  07633/94 88 41 
Öffnungszeiten: 
Montag 15:00 – 18:00 Uhr 
  
Büro Bad Krozingen 
Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen 
Telefon    07633 / 908949-0 
Fax:  07633 / 908949-20  
Öffnungszeiten: 
Montag 09:00 – 11:00 Uhr 
Dienstag 09:00 – 11:00 Uhr 
Mittwoch 16:00 – 17:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 18:00 Uhr 
Freitag 09:00 – 11:00 Uhr    

Das Pfarrbüro in Bad Krozingen bleibt am 
Mittwoch, 24.04., geschlossen!! 
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EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste:   
  
Freitag, 19. April 2019 – Karfreitag 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in der Martinskirche in 
 Mengen (Pfr. Bösenecker) 
11.15 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl im Martin- Luther-Haus 
 in Hartheim (Pfr. Bösenecker) 
  
Sonntag, 21. April 2019 – Ostersonntag 
8.00 Uhr  Auferstehungsfeier am Friedhof Mengen mit musika-
 lischer Begleitung des Musikverein Mengen 
 (Pfr. Bösenecker) 
ab. 9.00 Uhr  Osterfrühstück im Gemeindesaal Mengen 
10.00 Uhr  Ostergottesdienst in der Martinskirche in Mengen 
 (Pfr. Bösenecker) 
  
Montag, 22. April 2019 - Ostermontag 
10.00 Uhr  Gottesdienst im Martin-Luther-Haus in Hartheim 
 (Pfr. Bösenecker) 
  
Sonntag, 28. April 2019  
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Martinskirche in Mengen 
 (Pfr.i.R. Jäckh) 
  
Osterfrühstück 2019 
Wir laden Sie ganz herzlich ein zum Osterfrühstück am Ostersonn-
tag (21.April 2019) ab 9.00 Uhr im Gemeindesaal in Mengen. 
Genießen Sie die Leckereien vom Buffet und die gemeinsame Zeit 
mit anderen lieben Menschen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche große und kleine Besucher. 
  
Bücher-Tauschzimmer 
Immer freitags im Pfarrhaus in Mengen 15:00 Uhr – 18:00 Uhr 
  
MaPaKis-Treffen (Mamas/Papas und Kleinkindern zwischen 6 und 
etwa 30 Monaten) Dienstags, 9:30-11 Uhr,  im Martin-Luther-Haus, 
Hausener Straße 22 in Hartheim. 
Ansprechpartner: Maike Sitterle Tel. 0172/8858522 

Pfarramtssekretariat 
Mittwochs und Freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr   
  
Evangelische Kirchengemeinde  
Mengen-Hartheim 
Hauptstraße 42 
79227 Schallstadt-Mengen 
Tel. 07664/2476 Fax. 07664/2521 
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim 
mengen@kbz.ekiba.de 
  
Es grüßt Sie herzlichst Ihr 
Pfarrer Jobst Bösenecker 

  

 
 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

Wir bieten zum 01.09.2019 einen

Das ausführliche Stellenangebot finden Sie unter: 
www.azv-staufener-bucht.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ausbildungsplatz
Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

Wir informieren und beraten Sie.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

Benötigen Sie Hilfe in …
… Rentenfragen?

… Behindertenfragen?
… Sozialangelegenheiten?

Sozialverband VdK:
        Im Mittelpunkt der Mensch.

Kreisverband Freiburg

Vors. Dieter Lösch | Turmstraße 8 | 79098 Freiburg

Tel. (07 61) 3 89 98 20 | Fax (07 61) 3 89 98 29

kv-freiburg@vdk.de | www.vdk.de/kv-freiburg

 
 

April-Treff 2019 von MUT e.V. 
Lagebericht zur Bürgertrasse 
  
Liebe MUTige Mitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
zu Trassenlage und baulicher Ausführung beim Ausbau der Rhein-
talbahn fanden zwischenzeitlich alle Sitzungen der Regionalen 
Begleitgremien statt. Über den Status der einzelnen Planfeststel-
lungsabschnitte wird die Bürgerinitiative MUT - Mensch und Umwelt 
schonende DB-Trasse Nördliches Markgräflerland e.V. - anlässlich ih-
res öffentlichen April-Treffs 2019 von MUT e.V. am 
  

Freitag, dem 26. April 2019, 18 Uhr, im Raum 101 der 
Max-Planck-Realschuel Bad Krozingen  

  
umfassend informieren. In den MUT-betreffenden Planfeststellungs-
abschnitten 8.2 March-Schallstadt, 8.3 Schallstadt-Bad Krozingen 
und 8.4 Bad Krozingen-Hügelheim stehen die Offenlagen der neuen 
Planunterlagen noch aus. Dazu hat die Deutsche Bahn Terminfenster 
bekannt gegeben. In allen drei Abschnitten wird die Bauausführung 
der Bürgertrasse derzeit zwischen Region und DB kontrovers disku-
tiert. Zur Realisierung der Steilböschung für den Trassentrog favor-
isieren MUT und der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband 
(BLHV) die flächensparende Bohrpfahlwand, wohingegen die DB 
an ihrem Polsterwand-Konzept festhalten will. Vereinbart wurde ein 
tiefgreifender Vergleich der Bauauswirkungen, Bau-, Umfeld- und 
Folgekosten unter der Moderation des Landratsamts Breisgau-Hoch-
schwarzwald. MUT steht weiterhin ein für eine menschengerechte, 
umweltverträgliche und zukunftstaugliche Rheintalbahn, zu wel-
cher gerade die Bürgertrasse einen wichtigen Beitrag leisten soll. 
Bitte helfen Sie und auch künftig dabei, damit dies geschehen kann. 
Kommen Sie und informieren Sie sich, wir freuen uns auf Sie. 
  
Ihr Vorstand und Beirat von MUT e.V. 
Roland Diehl, 1. Vorsitzender 
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LANDRATSAMT
Breisgau Hochschwarzwald

Fortbildung zur naturfördern-
den Böschungs- und Grünpflege 

in der Landschaft mit dem Landschaftserhal-
tungsverband Breisgau-Hochschwarzwald – 
Einladung!
Unsere herzliche Einladung gilt vor allem den Bauhofmitarbeiter 
und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Landschaftspflege 
und allen anderen Interessierten. Neben dem theoretischen Teil wird 
es auch einen praktischen Teil unter der Leitung von Reinhold Trei-
ber, Geschäftsführer des LEV, geben.
Themen der Fortbildung: 
• Differenzierte Böschungspflege 
• Beachtung der Biodiversität bei der Sommerpflege 
• Förderung der Blütenvielfalt zugunsten der Wildbienen und 
   Schmetterlinge 
Wann:  Am Dienstag 30.04.2019 von 13.30 bis 16.30 Uhr 
Wo:   „Habsburgersaal“ des Stadthauses Neuenburg, 
  Marktplatz 2, 79395 Neuenburg am Rhein
Die Teilnahme ist kostenlos. Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 25.04.2019 per E-Mail: 
anja.doering@lkbh.de an. Die ausführliche Einladung finden Sie auf 
der Homepage des LEV www.lev-bh.de 
  
 

PFLEGESTÜTZPUNKT

Kurs für Angehörige mit Schwerpunkt in der 
Begleitung für Menschen mit Demenz 
5 Es bedarf viel persönlichem Engagement einen erkranken Ange-
hörigen zu pflegen und zu betreuen. Viele Familien müssen ihre Le-
benspläne ändern und werden rund um die Uhr bis an die Grenzen 
der Belastbarkeit gefordert. 
5 Im Kurs bieten wir Ihnen neben den Informationen Raum für Fra-
gen und Erfahrungsaustausch. 
Themen: 
5 Hilfreiche Umgangsweisen bei der Betreuung und Pflege 
5 Dementielle Krankheitsbilder und ihre Behandlung 
5 Praktische Hilfsmittel 
5 Informationen über Pflegeversicherung und gesetzliche Betreuung 
5 Individuelle Entlastungsmöglichkeiten und Freiräume für Angehörige 
Umfang:   6 Donnerstagabende 
Teilnehmerzahl:   max. 16 
Kursleitung:   Simone Mehler Pflegepädagogin 
Teilnahmegebühr:  100€, Kursgebühr: Erstattung/ Übernahme 
 durch Pflegekassen möglich 
Kursbeginn:  Donnerstag, 02.05.2019, von 19.00–20.30 Uhr,
 09.05.,16.05., 23.05., 13.06. und 27.06.2019 
 jeweils von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr 
Ort:  Sozialstation Südlicher Breisgau Am Alaman-
 nenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Anmeldung:  Sozialstation Südlicher Breisgau 
 - 07633-12219 

NEU! 
Qualifikationskurs für ehrenamtliche Betreuer*innen 
Mobil und standfest den Alltag meistern-Aktivierung zu Hause –
sanftes Training für Senioren 
Themen: 
-  Schulung im Training von Alltagssituation zum Erhalt der Selbst-
 ständigkeit für Koordination und Gleichgewicht, sowie Gedächt-
 nis, Sturz- und Kontinenzprophylaxe und Muskelaufbau 
-  Information über Veränderungsprozesse beim Älterwerden 
- Vermittlung von Grundkenntnissen für Notfallsituationen 
 (Herz-Kreislauf und Stoffwechselerkrankungen) 

Umfang:  5 Montagabende 
Teilnehmerzahl:  max. 16 
Kursleitung:  Sabine Tehrani Krankenschwester und 
 Trainerin für Seniorengymnastik 
Teilnahmegebühr:  70 € 
Kursbeginn:  Montag 6. Mai um 18.00 Uhr 
Ort:  Sozialstation Südlicher Breisgau Am Alaman-
 nenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Anmeldung:  Sozialstation Südlicher Breisgau - 07633-12219 
  
 

 AUS DER NACHBARSCHAFT

Ein Fest für Augen, Ohren und Zwerchfell – Mainzer Rhein-Zeitung

Eine Veranstaltung der Freiwilligen
Feuerwehr HeitersheimJahnstraße 17

79423 Heitersheim
Kartenvorverkauf: 
www.reservix.de

MALTESERHALLE SA 01.06.2019 20 Uhr

www.gogolm
aex.de

  
Stellenausschreibung 
Die Gemeinde Eschbach mit rund 2.600 Einwohnern sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei 

Mitarbeiter (m/w/d) im Rechnungsamt 
unbefristet in Voll- und Teilzeit. 

Wir bieten ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet mit ei-
ner Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bis 
Entgeltgruppe 8 TvöD.  

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung mit weiteren Infor-
mationen finden Sie unter: 
https://www.gemeinde-eschbach.de/aktuell.php 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 10.05.2019 an die Ge-
meinde Eschbach, Personalamt, Hauptstr. 24, 79427 Eschbach. Ger-
ne nehmen wir Ihre Bewerbung auch im PDF-Format als Anlage ei-
ner Email entgegen: sommer@gemeinde-eschbach.de. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Tanja Sommer unter 
Tel.: 07634/5504-16 gerne zur Verfügung. 
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Osterkonzert  
der Schwarzwaldkapelle Münstertal
Am Ostersonntag, 21. April 2019, 20 Uhr, lädt die Schwarzwaldka-
pelle Münstertal zu ihrem alljährlichen Osterkonzert in die Belchen-
halle Münstertal ein.

Das diesjährige Osterkonzert ist das erste unter der Leitung von Di-
rigent Christian Steinlein. Mit seiner Programmauswahl bleibt der 
neue musikalische Leiter der Tradition der Osterkonzerte treu, auch 
in diesem Jahr wird ein facettenreicher Querschnitt durch die Welt 
der Blasmusik geboten. Das Konzertprogramm besteht aus Werken, 
die anspruchsvoll und zugleich unterhaltsam sind und ist reich an 
musikalischen Höhepunkten. Das komplette Programm sowie wei-
tere Infos finden Sie unter www.schwarzwaldkapelle.de. Konzertkar-
ten gibt es an der Abendkasse.
 
 

 SONSTIGE MITTEILUNGEN

WENN DER KÖRPER ZEIGT,  
DASS DIE SEELE STREIKT 
Kompaktseminar zur Burnout-Prävention für Frauen 
  
Das Angebot richtet sich an Frauen die viel leisten, sich aber er-
schöpft fühlen und das Empfinden haben, den Anforderungen des 
Alltags im Beruf und im Privatleben nicht mehr gerecht werden zu 
können. Körperliche Erschöpfungssymptome schränken die Leis-
tungsfähigkeit und Lebensfreude ein. Frühzeitig erkannt, kann wir-
kungsvoll gegengesteuert und das drohende Burnout-Syndrom ab-
gewendet werden. 
Das fünftägige Intensiv-Seminar vermittelt wirksame Strategien, um 
mit neuer Kraft, Freude und Energie wieder für sich selbst und an-
dere da zu sein, gesund zu bleiben oder es wieder zu werden. Es ist 
evaluiert und autorisiert durch das Institut für Burnout-Prävention 
Hamburg (IBP-Hamburg).   
Wann: 08. – 12. Mai 2019 
Wo: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Wer: Dr. Martina Baur 
  

Leben ist mehr! 
Bildungsfreizeit für Familien in den Pfingstferien 
Genießen Sie in St. Ulrich mehr als einen Urlaub! Nehmen Sie sich 
Zeit für Sich, für Ihre Partnerschaft und für Ihre Familie. Durch eine 
ausgewogene Mischung von gemeinsamen Aktivitäten mit der Fa-
milie und von Zeiten, in denen Ihre Kinder betreut sind, haben Sie 
die Möglichkeit, durch zu schnaufen und sich fernab des Alltags mit 
Themen zu beschäftigen, die Ihr Leben prägen. 
Wann: 8.-14. Juni 2019 
Wo: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Wer: Katharina Müller, Jennifer Sühr 
  
Info und Anmeldung: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
 79283 Bollschweil 
 Tel. 07602/9101-0 
 Fax 07602/9101-90 
 www.bksu.de 
 info@bksu.de 
  
 
Europa erleben  
Jugendbegegnung in Cassino / Italien Vom 26.07.-10.08.2019 findet 
eine Jugendbegegnung in Cassino in Italien statt. Dieses Angebot 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  

richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 22 Jahren, die die-
sen Sommer nicht nur etwas erleben wollen, sondern sich auch en-
gagieren möchten. 

PAX - in großen Lettern über der Eingangspforte des Klosters auf dem 
Monte Cassino steht diese Mahnung. Das wiederaufgebaute Kloster 
und die Kriegsgräberstätten für die Gefallenen der neun Nationen, die 
vor 75 Jahren hier gegeneinander gekämpft haben, mahnen nach-
drücklich zur Völkerverständigung und zum internationalen Dialog. 
Wir bauen unsere Zeltstadt auf dem friedhofseigenen Gelände auf 
und werden vor Ort verpflegt. Bei Exkursionen lernen wir das land-
schaftlich einmalige Latium kennen, erleben einen unvergesslichen 
Sonnenuntergang an der Küste am Golf von Gaeta, bestaunen die 
UNESCO-Ausgrabungen von Pompeij und baden im Mittelmeer. 
Durch unsere Mithilfe bei der Pflege der Gräber der über 20 
000 Gefallen auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Caira tragen 
wir dazu bei, diese als Mahnmale für den Frieden zu erhalten. Dabei 
beschäftigen wir uns auch mit Einzelschicksalen, besuchen die Fried-
höfe der Alliierten und beschäftigen uns mit den unterschiedlichen 
Gedenkkulturen in Europa.  
Auf der Rückreise übernachten wir in der Nähe von Rom und besu-
chen die Ewige Stadt mit dem Forum Romanum, dem Vatikan, der 
Spanischen Treppe, dem Colosseum und ihrer einmaligen Atmo-
sphäre. Eine Reise voller Erfahrungen und Erlebnisse! 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 320 Euro. Im Preis enthalten sind die 
Fahrt ab Ulm und Transport vor Ort, Vollverpflegung, Unterkunft und 
Programm.  
Weitere Informationen erhalten Sie beim Landesverband Ba-
den-Württemberg unter der Telefonnummer 07531-9052-0 oder per 
mail an Heike.Baumgaertner@volksbund.de. 
  
 
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg bietet auch 2019 wieder Seminare zu 
sozialversicherungsrechtlichen Fragen an. 
Das kostenfreie Angebot richtet sich an Arbeitgeber, Mitarbeiter in 
Personalbüros und Steuerberater.
Nach ihrem gesetzlichen Auftrag prüfen die Rentenversicherungs-
träger spätestens alle vier Jahre die ordnungsgemäße Zahlung der 
Sozialabgaben bei den Arbeitgebern. Die Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg steht Arbeitgebern aber auch schon vor 
den Prüfungen mit Rat und Tat zur Seite.

In den diesjährigen Seminaren 
• „Sozialversicherungspflichtige Themen und Neuerungen“ 
(Jahresarbeitsentgeltgrenze, Umlagen, Änderung der Geringfügig-
keitsrichtlinien, neue Gleitzonenregelung, euBP) 
• „Ablauf einer Betriebsprüfung mit versicherungs- und beitrags-
rechtlichen Sachverhalten“ werden wieder praxisbezogene Sach-
verhalte und die gesetzlichen Änderungen erläutert.
 
Im Raum Freiburg und Lörrach finden die Seminare an folgenden 
Terminen statt: 
„Sozialversicherungspflichtige Themen und Neuerungen“ 
15.05.2019 von 09:00 bis 12:00 Uhr o d e r von 14:00 – 17:00 Uhr 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Regionalzent-
rum Freiburg, 79100 Freiburg, Heinrich-von-Stephan-Str. 3 
16.05.2019 von 09:00 – 12:00 Uhr 
 
„Ablauf einer Betriebsprüfung mit versicherungs- und beitrags-
rechtlichen Sachverhalten“ 
22.05.2019 von 09:00 bis 12:00 Uhr o d e r von 14:00 – 17:00 Uhr 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Regionalzent-
rum Freiburg, 79100 Freiburg, Heinrich-von-Stephan-Str. 3 
23.05.2019 von 09:00 – 12:00 Uhr 

Bitte beachten Sie: Die Teilnehmerzahl an den Seminaren ist be-
grenzt. Berücksichtigt werden Interessenten in der Reihenfolge der 
Anmeldung. Anmeldeschluss ist der 05.05.2019.
Anmeldungen zu den Arbeitgeberseminaren sind online unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de möglich. Über den Be-
reich „Wichtige Links“ kommen Sie direkt zu den Terminen der Ar-
beitgeberseminare und zu den Anmeldeformularen 

Ende des redaktionellen Teils
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ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE GEMEINDEBLATT
DONNERSTAG, 18. APRIL 2019, 10 UHR

Zu spät eingereichte
Beiträge werden nicht

veröff entlicht!

| WICHTIGE TELEFONNUMMERN
GEMEINDEVERWALTUNG

Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
 Frau Lòpez Dominquez 9105-0
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Knobel 9105-11
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
-  Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Wasserabrechnungen: Frau Schüler 9105-17 
- Gemeindekasse: Herr Blum 9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Mikno   9105-22  

E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet:  www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofl eitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim
Forstrevierleiter
Florian Frisch  07664/5051683
E-Mail:  Florian.Frisch@lkbh.de

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öff nungszeiten: 
Dienstag, 16-19 Uhr
Freitag, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@breisnet-online.de

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öff nungszeiten: 
Dienstag, 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag, 18.00 - 19.30 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

SPERRHOTLINE
Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: Tel. 91 05-64

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER                                       
ALEMANNENSCHULE

Öff nungszeiten: Tel.: 07633/9105-60
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch von 09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Timo Reuter 150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler 12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin 8090111

JUGENDBÜRO/JUGENDRAUM
Emanuel Klöckner, Jugendreferent
Am Mühlebach 16 07633/150081
Mobil:  0151/50500309
E-Mail:  jugendbuero@jugend-hartheim.de

ABFALLBERATUNG
Öff nungszeiten Recyclinghof und 
Grünschnittannahme
Mittwoch  (Winterzeit) 16-17 Uhr
Mittwoch  (Sommerzeit) 16-18 Uhr
Samstag 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB Tel. 01802/254648
Müllgebühren:  Frau Kunzelmann 
 Telefon 0761/2187-8817

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova AG & Co. KG 
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767 
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Energiedienst Netze GmbH Tel. 07623/ 92-1800
 Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, 
Tobias Zehr  Tel. 07633/150483
Abt. Hartheim,
Joachim Faller  Tel. 07633/14815 
Abt. Feldkirch,
Josef Bauer Tel.07633/948242
Abt. Bremgarten,
Michael Schlageter  Tel. 0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall,
Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen
in der Zeit von 07.30 - 12.00Uhr
13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  Tel. 0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale  Tel. 0761/19240 

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Telefon  07631/36536 

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER
0180 3 222 555-40

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Silke Wasmer,  Tel.: 07633/101356
Bereitschaftsführer
Marc Summer,  Tel. 07661/908872
 und 0163/8859046
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
-  Christel Diehl, Bremgarten,  Tel. 14362
-  Enriqueta Schillinger, Feldkirch  Tel. 14522 
-  Jenny Schipper, Hartheim  Tel. 8090089
Leitung:
Hiltrud Böhler, Breisacher Str. 8, Hartheim, Tel. 12610
Spendenkonto: Volksbank Brsg.-Süd eG,
IBAN: DE09 6806 1505 5040 1750 00

SOZIALES
Beratungsstelle Für Eltern,
Kinder, Jugendliche 0761/2187-2411

Pfl egebegleiter
Koordinatorin: Antoinette Faller Tel. 07633/15591

Caritasverband für den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14 
79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  Tel. 97633/8404 

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen
 Tel. 07633/12219
Ambulanter Pfl egedienst
Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpfl egerinnen und Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pfl egekassen

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Einsatzleitung: Antoinette Faller Tel. 07633/15591

Sozialdienst kath. Frauen e.V. 
www.skf-staufen-badkrozingen.de 
Familien-/ Lebensberatung 
Schwangerenberatung 
Lammplatz 3, 79189 Bad Krozingen 
 Tel.07633/8069093 
 E-Mail l.hans@skf-staufen.de 

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle 
für Alkohol- und Drogenprobleme 
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V. 0761/156309-0 
und Fax 0761/156309-99 
 E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Pfl egestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau
79189 Bad Krozingen
Am Alamannenfeld 14
Telefon 07633/8090856
Fax 07633/8090857
Info@pfl egestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de

HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter 
der Mobil-Nr. 0160/96842020

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V. 
Wölfl instr. 13, 79104 Freiburg 
Tel. 0761/36122, Fax: 0761/36123 
E:Mail: info@bsvsb.org, Internet: www.bsvsb.org 
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Hilfe!
Ältere Dame in Hartheim sucht Nachhilfeunterricht
für Smartphone. Gute Bezahlung!
Telefon 0 76 33 / 42 13



www.lohnsteuerhilfe-hartheim.de

Regina Dischinger, Hauptstraße 32a, 79227 Schallstadt-Mengen, Tel.: 07664/34 19

Hosenwochen
20% auf alle langen
Hosen f. Damen u. Herren
sportlich, chic, modisch

und bequem!

Damen-Gr. 34 - 48/50
Herren-Gr. bis 42 Inch


